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j E N T S C H E I D U N G 
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 

vom 14. Dezember 1989 

Beschwerdeführer: 
	Dragerwerk AG 

(Einsprechender) 
	

Moislinger Allee 53/55 
Postfach 13 39 
D - 2400 Lubeck 

Vertreter: 

Beschwerdegegner: 
	

AUERGESELLSCHAFT GMBH 
(Patentinhaber) 
	

Thiemannstra1e 1 
D - 1000 Berlin 44 

Vertreter: 

Angefochtene Entscheidung: 	Entscheidung der Einspruchsabteilung des 
Europaischen Patentamts vom 13. September 1988, 
mit der der Einspruch gegen das europaische 
Patent Nr. 0 049 345 aufgrund des Artikels 102(2) 
EPU zuruckgewiesen worden ist. 

Zusainmensetzung der Kammer: 

Vorsitzender: K. Lederer 
Mitglieder: 	E. Turrini 

C. Payraudeau 
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Sachverhalt und Antrãge 

In ihrer Entscheidung vom 13. September 1988 hat die 

Einspruchsabteilung den Einspruch gegen das europäische 

Patent 0 049 345 zurückgewiesen. 

Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdeführer 

(Einsprechender) unter Entrichtung der Beschwerdegebuhr 

Beschwerde eingelegt und beantragt, die Entscheidung 

aufzuheben und die Zurückweisung, d. h. den Widerruf des 

erteilten Patents in vollein Umfang zu beschliel3en. Die 

Begründung der Beschwerde ist rechtzeitig eingegangen. 

Mit Schreiben voin 20. November 1989 hat die Patent-

inhaberin rnitgeteilt, daB sie an einer Aufrechterhaltung 

des Patents nicht mehr interessiert sei und dies hierniit 

zurückz iehe. 

Entsche idungsgründe 

Die Beschwerde 1st zulässig. 

Die Patentinhaberin erklärt in ihrem Schreiben vom 

20. November 1989, daB sie an einer Aufrechterhaltung des Patents 

'nicht interessiert sei und dies zurückziehe. Die Beschwerdekammer 

interpretiert diese Erklärung in dem Sinne, daB sie als em 

Antrag auf Widerruf des Patents anzusehen ist. Die Beschwerde-

kaininer hat daher in Anlehnung an die in der Entscheidung T 237/86 

(AB1. EPA 1988, 261) angegebenen Grundsâtze im Rahmen ihrer 

Zuständigkeit nach Artikel 111 (1) EPU entschieden, das Patent zu 

widerrufen. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und das Patent 

Nr. 0 049 345 wird widerrufen. 

Der Geschãftsstellenbeainte: 	Der Vorsitzende: 

N. Beer 	 K. Lederer 
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